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RS OGH 1927/1/11 1Ob1065/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1927

Norm

ABGB §297a

Rechtssatz

Eine bücherliche Anmerkung im Sinne des § 297 a ABGB wirkt nur dann gegen die ihr vorausgehenden Pfandgläubiger,

wenn um sie gleichzeitig mit der Herstellung der Verbindung der Maschinen mit dem Gebäude angesucht wurde.
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